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Der Vorstand des Landesverbands Tirol stellt an den Landestag folgenden Antrag: 
 
Die TUWO des Landesverbandes soll in folgender Weise verändert werden: 
 
Aufgrund der schwierigen Saison 2020 / 2021 sollen verschiedene Erleichterungen für die Vereine 
in die TUWO eingebaut werden. 
Diese Maßnahmen gelten nur für die eine Saison 2020 / 2021. 
Nach Ablauf der Saison werden diese Punkte automatisch aus der TUWO wieder entfernt. 
 
Nachdem momentan Zeit nahezu täglich neue Regelungen, Lockerungen und wieder 
Verschärfungen auftreten, sollten eine schnellere Reaktionszeit für die TMM möglich sein. 
Daher sollte es in dieser Saison möglich sein, dass der Vorstand des Landesverbandes, aufgrund 
gesetzlicher Änderungen, die TUWO mit einem Mehrheitsentscheid anpassen darf. 
Die Anpassungen dürfen dabei nur in dem neuen Punkt 9.18 gemacht werden. 
Dadurch ist die Gültigkeit auf nur eine Saison fixiert. 
 
Als Beispiel: 
Sollten es eine gesetzliche Änderung geben, dass in einem geschlossenen Raum nur mehr 10 
Menschen gleichzeitig sein dürfen, dann wäre nach momentanen Stand die Landesliga und die 1. 
Klasse nicht mehr spielbar. 
Dann muss die Saison unterbrochen werden, ein Sonderlandestag einberufen werden und eine 
Anpassung der Regelungen getroffen werden. 
Erst danach kann wieder weiter gespielt werden. 
Durch die neue Regelung hier, kann der Vorstand des Landesverbandes hier schneller eine 
Entscheidung und eine Anpassung vornehmen. 
 
Die Änderungen in der TUWO sind rot markiert: 
 
Teil III Mannschaftsbewerbe des Tiroler Landesverbandes 
 
§ 9 Tiroler Mannschaftmeisterschaft (TMM) 
 
9.18 Sonderregelungen für die Saison 2020 / 2021 
 
5. Der Vorstand des Landesverbandes Tirol, kann mit einem Mehrheitsbeschluss, unter dem hier 
hinzugefügten Punkt (9.18) weitere Anpassungen der TUWO durchführen. 
Solche Änderung sind nur aufgrund gesetzlicher Änderungen oder Anpassungen des 
Sicherheitskonzepts möglich. 
 
 


